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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 881 vom 4. Februar 2013 
des Abgeordneten Olaf Wegner   PIRATEN 
Drucksache 16/2035 
 
 
 
Beratungshilfe in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Der Justizminister hat die Kleine Anfrage 881 mit Schreiben vom 4. März 2013 namens der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Finanzminister beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Es ist derzeit unter Drucksache 17/2164 ein Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung 
der Beratungshilfe dem Bundestag zugeleitet. 
 
 
 
1. In wie vielen Fällen wurde Bürgern und Bürgerinnen des Landes Nordrhein-

Westfalen in den nordrhein-westfälischen Amtsgerichten seit 2007 Beratungshil-
fe nach dem Beratungshilfegesetz (BerHG) gewährt bzw. nicht gewährt? Bitte 
Aufschlüsselung nach Amtsgerichtsbezirken, Jahren, und Art der Beantragung 
(persönlich von Beratungshilfesuchenden oder stellvertretend von Rechtsanwäl-
ten / Rechtsanwältinnen).  

 
Das Justizministerium erhebt den Geschäftsanfall in Beratungshilfesachen nach bundesein-
heitlich abgestimmten Maßgaben. Diese sehen eine Untergliederung der statistischen Daten 
lediglich in der aus den beigefügten Tabellen (Anlage) ersichtlichen Form vor. 
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2. Wie viel Geld gab Nordrhein-Westfalen für die Beratungshilfe seit 2007 aus? Bitte 
aufschlüsseln in Jahren. 

 
Die Ausgaben für die Beratungshilfe haben sich seit dem Jahr 2007 wie folgt entwickelt: 
 
2007:   18.865.229 € 

2008:   17.696.016 € 

2009:   17.829.545 € 

2010:   19.511.880 € 

2011:   19.280.307 € 

2012:   18.214.171 € 
 
 
3. Welche Position vertritt die Landesregierung zum Gesetzentwurf des Bundesra-

tes zur Änderung der Beratungshilfe? 
 
Der auf einen Gesetzesantrag der Länder Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein im Bundesrat zurückgehende „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Beratungshilferechts“ (BR-Drs. 69/10), dessen Beschlussfassung im Bundes-
rat noch zu Zeiten der damals CDU/FDP-geführten Landesregierung unter Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers abgeschlossen worden ist, steht nicht mehr im Fokus der rechtspolitischen 
Beratungen, nachdem die Bundesregierung am 14.11.2012 den „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts“ (BT-Drs. 17/11472) beim Deut-
schen Bundestag eingebracht hat. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 
17/11472), der die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (PKH) sowie die Beratungshilfe effi-
zienter gestalten soll, greift einerseits die u.a. in dem o.g. Gesetzentwurf (BR-Drs. 69/10) 
erhobene Forderung der Länder nach einer Begrenzung der seit dem Jahr 2002 sprunghaft 
angestiegenen Ausgaben der Länderhaushalte für Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe auf 
(in Nordrhein-Westfalen haben sich die Ausgaben in Beratungshilfesachen seit 2002 in etwa 
verdreifacht: während sie im Jahr 2002 noch rund 6 Mio. € betrugen, beliefen sie sich im 
Jahr 2012 auf rund 18,2 Mio. €), soll andererseits aber sicherstellen, dass der Zugang zum 
Recht gerichtlich wie außergerichtlich weiterhin allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig 
von Einkünften und Vermögen eröffnet ist. Letzteres ist der Landesregierung im Rahmen der 
Bundesratsberatungen zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 17/11472) im 
September / Oktober 2012 ein besonderes Anliegen gewesen. Diese Haltung hat - vorrangig 
bezogen auf die im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Regelungen zur Prozesskostenhil-
fe - zur Stellung diverser Anträge im Rechtsausschuss des Bundesrates geführt, die in der 
Länderkammer im Ergebnis aber keine Mehrheit gefunden haben und damit auch nicht Inhalt 
der abschließenden Stellungnahme des Bundesrates vom 12.10.2012 (BR-Drs. 516/12 (Be-
schluss)) geworden sind.  
 
Was konkret den Bereich der Beratungshilfe angeht, erweist sich der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung (BT-Drs. 17/11472) im Vergleich zu dem ursprünglichen Länderentwurf 
(BR-Drs. 69/10) als moderater. So hat z.B. die im Länderentwurf vorgesehene Erhöhung der 
Eigenbeteiligung des Rechtsuchenden von derzeit 10,- € (vgl. § 44 S. 2 RVG i.V.m. Nr. 2500 
RVG-VV) auf 20,- € keinen Eingang in den Gesetzentwurf der Bundesregierung gefunden. 
Auch ist die Pflicht zur Vorab-Antragstellung als Kernstück der angestrebten Reform im Re-
gierungsentwurf (BT-Drs. 17/11472) insoweit entschärft worden, als eine nachträgliche An-
tragstellung - anders als noch im Länderentwurf (BR-Drs. 69/10), der keine Ausnahmen von 
der Pflicht zur Vorab-Antragstellung vorsieht, vorgeschlagen - auch künftig in Ausnahme-, 
d.h. insbesondere in Eilfällen zulässig bleiben soll (vgl. Art. 2 Nr. 5 des Regierungsentwurfs - 
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§ 6 BerHG-E). Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund im Rahmen der Bundes-
ratsbefassung gegen die im Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 17/11472) zum 
Beratungshilferecht vorgeschlagenen Änderungen keine Einwendungen erhoben. 
 
 
4. In welcher Höhe erwartet die Landesregierung bei der Umsetzung des Gesetz-

entwurfs Einsparungen bei der Beratungshilfe? 
 
Das Einsparpotential lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sicher prognostizieren. Der in 
der Antwort zu Frage 3 bereits zitierte Länderentwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Bera-
tungshilferechts“ führt als Ursache hierfür die mangelnde Ausdifferenzierung des verfügba-
ren statistischen Datenmaterials, den in der Regel äußerst knappen Inhalt von gerichtlichen 
Beratungshilfevorgängen sowie den Umstand an, dass die meisten von dem Gesetzentwurf 
vorgeschlagenen Änderungen eine Konkretisierung und Präzisierung gesetzlicher Begriffe 
betreffen, deren Folgen auf die Bewilligungspraxis sich nicht sicher abschätzen lassen (vgl. 
BR-Drs. 69/10 (Beschluss), S. 29). Bezogen auf die von den Ländern unterbreiteten gesetz-
geberischen Vorschläge ergebe sich aber aller Voraussicht nach zumindest ein Einsparpo-
tential von - bundesweit - ca. 5,62 Mio. Euro (BR-Drs. 69/10 (Beschluss), S. 30). Der in der 
Antwort zu Frage 3 ebenfalls erwähnte Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein „Gesetz 
zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts“ geht „bei vorsichtiger Ein-
schätzung“ von Einsparungen im Umfang von mindestens 6 Mio. Euro im Jahr (bundesweit) 
aus (vgl. BT-Drs. 17/11472, S. 27). 
 
Mit Blick darauf, dass in Nordrhein-Westfalen die jährlichen Ausgaben für Beratungshilfe seit 
2002 im Durchschnitt bei rund 20% der entsprechenden bundesweiten Ausgaben gelegen 
haben, könnte sich für den Landeshaushalt unter Berücksichtigung der im Regierungsent-
wurf (BT-Drs. 17/11472) genannten Einschätzung ein Einsparpotential von etwa 
1,2 Mio. Euro jährlich ergeben. 
 
 
5. Inwieweit teilt die Landesregierung die Einschätzung, dass es in der derzeitigen 

Praxis eine Lücke zwischen Beratungs- und Prozesskostenhilfe gibt, z.B. beim 
Verfassen eines Prozesskostenhilfeantrags und einer Klageschrift durch einen 
Anwalt / eine Anwältin ohne Vorfinanzierung durch den Rechtsuchenden oder 
bei der Vertretung im Strafverfahren für Opfer von Straftaten (z.B. Antragstellung 
nach Opferschutzgesetzen gemäß §§ 395, 403, 406h StPO)? 

 
Eine Rechtsschutzlücke zwischen Beratungs- und Prozesskostenhilfe besteht nicht. Im vor-
gerichtlichen Bereich greift die Beratungshilfe ein, die der Wahrnehmung von Rechten au-
ßerhalb eines gerichtlichen Verfahrens dient, § 1 Absatz 1 BerHG. Auf die Erfolgsaussicht 
der Rechtsverfolgung kommt es dabei - anders als bei der Prozesskostenhilfe - nicht an. 
Durch die Beratung soll der Berechtigte vielmehr erst über die Erfolgsaussicht seines Anlie-
gens unterrichtet werden. Hierzu gehört insbesondere, dass der Rechtsanwalt / die Rechts-
anwältin den Mandanten / die Mandantin über die Erfolgsaussichten eines etwaigen Pro-
zesskostenhilfeantrages informiert. Wird im Vorfeld entsprechend beraten, kann zudem unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls über die Beratungshilfe nicht nur die eine 
Beratungsgebühr nach Nr. 2501 RVG-VV auslösende Beratung, sondern auch - was im Ein-
zelnen streitig ist - die eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2503 RVG-VV auslösende Vertretung 
bei Einreichung eines Prozesskostenhilfeantrages zu erstatten sein (vgl. Büttner/Wrobel-
Sachs/Gottschalk/Dürbeck, Prozess- und Verfahrenskostenhilfe, Beratungshilfe, 6. Aufl., 
Rn 918; Schoreit/Groß, Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe, 10. Aufl., 
§ 1 BerHG, Rn 21; jeweils m.w.N.). Wird ein Prozesskostenhilfegesuch gestellt und liegen 
die Voraussetzungen für eine Prozesskostenhilfebewilligung (insbesondere die Erfolgsaus-
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sicht der beabsichtigten Rechtsverfolgung) vor, ist Prozesskostenhilfe - rückwirkend - ab 
dem Zeitpunkt des Eingangs eines den Formanforderungen des § 117 ZPO entsprechenden 
Antrages zu gewähren (st. höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. nur BGH, Beschluss vom 
30.09.1981, IVb ZR 694/80, NJW 82, 446).  
 
Für das Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren, d.h. den Zeitraum zwischen Antragstellung 
und Entscheidung über das Prozesskostenhilfegesuch durch das Gericht, kann Beratungshil-
fe zwar nicht gewährt werden, da das Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren Bestandteil des 
gerichtlichen Verfahrens ist. Auch wird für das vorgeschaltete Prozesskostenhilfeprüfungs-
verfahren - in Übereinstimmung mit der gesetzgeberischen Wertung - in ständiger höchst-
richterlicher Rechtsprechung keine eigene Prozesskostenhilfe gewährt (vgl. BGH, Beschluss 
vom 08.06.2004, VI ZB 49/03, NJW 2004, 2595; zuletzt Beschluss vom 29.06.2010, VI ZA 
3/09, NJW 2010, 3101). Soweit man hierin unter Berücksichtigung der Ausführungen im vor-
stehenden Absatz überhaupt eine „Lücke“ erkennen will - immerhin dient das Prozesskos-
tenhilfeprüfungsverfahren nicht unmittelbar der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, 
sondern vielmehr der Prüfung der Frage, ob (insbesondere mit Blick auf deren Erfolgsaus-
sichten) eine finanzielle Ermöglichung der geplanten Prozessverfolgung in Betracht kommt - 
, ist diese aus Sicht der Landesregierung aber hinnehmbar. Für die Beratung im Vorfeld kann 
der Rechtsuchende, wie ausgeführt, Beratungshilfe in Anspruch nehmen. Er kann auf der 
Grundlage der erfolgten Beratung also die Erfolgsaussichten eines etwaigen Prozesskosten-
hilfeantrages bereits abschätzen. Hat die Beratung mangelnde Erfolgsaussichten ergeben, 
wird er dementsprechend keinen Prozesskostenhilfeantrag stellen. Für den Fall, dass ein 
gestelltes Prozesskostenhilfegesuch trotz vorangegangener Beratung im Ergebnis gleich-
wohl erfolglos bleibt, fallen für das Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren im 1. Rechtszug 
jedenfalls keine Gerichtsgebühren an. Will der Rechtsuchende ganz sicher gehen, dass ihm 
im Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren auch keine außergerichtlichen, insbesondere keine 
Anwaltskosten entstehen, kann er den Antrag zudem ohne Inanspruchnahme eines Rechts-
anwaltes / einer Rechtsanwältin selbst zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären, § 117 
Abs. 1 S. 1 HS. 2 ZPO (vgl. BGH, Beschluss vom 30.05.1984, VIII ZR 298/83, NJW 1984, 
2106). Des Weiteren trifft das mit der Sache befasste Gericht eine Pflicht zur sachgerechten 
Ausgestaltung des Prozesskostenhilfeprüfungsverfahrens, d.h. es wird durch Erteilung ent-
sprechender Hinweise u.ä. darauf bedacht sein, dass dem Rechtsuchenden keine unnötigen 
Kosten entstehen. Schließlich kann nach der obergerichtlichen, wenn auch teils umstrittenen 
Rechtsprechung ausnahmsweise Prozesskostenhilfe auch schon für das Prozesskostenhil-
feprüfungsverfahren bewilligt werden, wenn das Gericht den Hauptsacheprozess in das Pro-
zesskostenhilfeprüfungsverfahren vorverlagert, namentlich wenn bereits im Prozesskosten-
hilfeprüfungsverfahren schwierige Tat- oder Rechtsfragen abschließend beantwortet werden 
müssen oder wenn in diesem Verfahren ein Vergleich geschlossen wird (vgl. Zöller, Zivilpro-
zessordnung, 29. Aufl., § 114, Rn 3 mit zahlreichen Nachweisen der hierzu ergangenen 
Rechtsprechung). 
 
 
 


















































